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Ist es zuldssig, aus weltanschaulichen Griinden zum
Boykott eines Filmes aufzurufen!

Yorbemerkung. Unter den Kampfmitteln gegen den schlechten Film steht, wenn wir
auf die unmitielbare Wirkkraft sehen, der Boykott voran. Weil er-direkt die Kino-
kasse, und das heikt: die Rentabilitat, trifft, ist er praktisch unfehlbar. Aber er ist
eine zwiespéaltige Watfe, bei der niemand richtig froh werden kann. Was nicht be-
deutet, dafy bisweilen der Boykott, wo héhere geistige Werte im Spiele stehen, das
einzige wirksame Mittel bleibt, um dem Gewissen eines Kinobesitzers ein wenig
nachzuhelfen. Immerhin, wir mdchten zu hoéchster Zurlickhaltung in der Benltzung
dieser Walfe, die sehr viele Feinde, aber wenige Freunde schuf, mahnen. Wir ver-
offentlichen in dieser Nummer eine griindliche, zuverlassig-klare Stellungnahme aus
der Feder eines Juristen, mochten aber dabei auf die aufgeworfenen allgemeinen
Fragen des Boykotts (Opportunitat in concreto usw.) nicht eingehen. Die Redaktion.

. Teil

Es gibt gewily Félle, in denen verantwortungsbewuhte Kritiker, Seel-
sorger oder Vereinsleiter zur Auffassung kommen, ein Film stelle far
einen groffen Teil des Publikums eine solche Getahr da, daly vom Be-
such seiner Vortuhrungen aufs entschiedenste abzuraten sei. Es stellen
sich dann z. B. folgende Fragen: Darf man unter diesen Umstanden in
der Presse eine ausdrickliche Auiforderung an die Leser verdffent-
lichen, einen bestimmten Film, bzw. ein Lichtspieltheater wahrend der
Zeit, in welcher der betreffende Film dort gezeigt wird, nicht zu be-
suchen? Ist es erlaubt, eine dhnliche Verrufserklarung gegen einen Film
in Vortrdgen bekanntzumachen und so etwa die Mitglieder von kirch-
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lichen Vereinen zur geschlossenen Meidung eines Filmes zu veran-
lassen? Oder kann sich ein Kinobesitzer gegen ein solches Vorgehen
von Kritikern und Autoritatspersonen der genannten Art, das einem
Aufruf zum Boykott gleichkommi, auf dem Rechtswege zur Wehr setzen?
Die rechilichen Fragen, die sich in diesem Zusammenhang stellen, bil-
den das Thema des vorliegenden Aufsatzes.

Die Prefj- und die Meinungsiufjerungsfreiheit

Die schweizerische Bundesverfassung gewaéhrleistet in Art. 55 die
Prefireiheit. Dieses Freiheitsrecht garantiert zunachst die freie Auferung
von Gedanken mit Hilfe der Druckerpresse und mit anderen mechani-
schen Mitteln. Da aber zwischen der Meinungsdufierung mit den ge-
nannten Mitteln und derjenigen in anderen Formen (z. B. durch das in
der Offentlichkeit gesprochene Wort) kein wesentlicher Unterschied
besteht, ist entsprechend der freiheitlichen Grundhaltung unseres Ver-
fassungsgesetzgebers in Art. 55 BV eine Gewahrleistung der Meinungs-
freiheit in vollem Umiange zu erblicken (vgl. Giacometti/Fleiner, Schwei-
zerisches Bundesstaatsrecht, S. 364 f.). Nun finden aber wie alle andern
Individualrechte auch die Preffreiheit und das Recht auf freie Meinungs-
aulyerung eine Schranke im Vorbehalt zugunsten der offentlichen Ord-
nung. Dieser wiederum erhélt seinen Ausdruck in verschiedenen gesetz-
lichen Bestimmungen, von denen fur unsere Fragen hauptsachlich solche
aus dem Zivil- und Strafrecht des Bundes von Bedeutung sind; denn die
Zulassigkeit des Boykotts und ebenso diejenige einer Aufforderung da-
zu, die auch Verruf genannt wird, richtet sich nach den einschldagigen
Normen des ZGB und des OR, wobei dann auch noch strafrechtliche
Bestimmungen eine gewisse Roile spielen,

Der Begriff des Boykotts

Das Bundesgericht definiert in seiner Rechtsprechung den Boykott als
organisierte Meidung eines Gewerbetreibenden, die das Ziel hat, die-
sen zu einem bestimmten aktiven oder passiven Verhalten zu veran-
lassen oder ihn fur ein solches zu mafregeln (vgl.Bundesgerichtliche Ent-
scheidungen/ BGE 1956 1l 297, 1955 11 122 und 1950 Il 285 {.). Ahnlich
wird der Begriff des Boykotts auch in der Fachliteratur umschrieben
(vgl.Brosset, Schuiz der Personlichkeit, Il, Schweizerische juristische Kar-
tothek, Nr. 1166, Genf 1956, S. 9; Zwimpfer, Zweck und Mittel des Boy-
kotts, Diss. Freiburg 1955, S.18; Deschenaux, Licéité et limites du boycott
& propos de la jurisprudence récente du Tribunal Fédéral, Zeitschrift fir
schweizerisches Recht, 1951, S. 129 {{.). Dabei wird der Boykott aber all-
gemein als ein rein wirtschaftliches Kampftmittel berachtet. So bezeichnet
Zwimpfer (a. a. O., S. 54) ausdrucklich die Erzielung eines Gewinnes als
den Endzweck jedes Boykotts. Hier ist nun aber ein erheblicher Unter-
schied zu erblicken zwischen dem Begritf des Boykotts, von dem in der
Rechtsprechung und Lehre die Rede ist,und dem von uns zu untersuchen-
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den Tatbestand der organisierten Meidung eines Filmes aus weltanschau-
lichen Grinden. Das Gemeinsame dieser beiden Falle liegt jedoch in
der Art des Vorgehens, und gerade diese Methode will ja das Wort
Boykott in erster Linie bezeichnen, sodaff wir diesen Ausdruck meines
Erachtens auch da mit Recht verwenden, wo es um die Erreichung eines
idealen Zweckes geht.

Wesentlich fir den Begriff des Boykotts ist hingegen, daf die Mei-
dung des betroffenen Gewerbebetriebes als eine organisierte erscheint.
Doch ist diesem Etfordernis nach der Ansicht von Zwimpfer (a.a.O.,
3. 24 und 28) schon Genlige getan, wenn eine Verrufserklarung vorliegt
und diese den Boykottierenden den Anstoh zu ihrer Verhaltensweise
gegeben hat. Ahnlich nimmt Deschenaux (a. a. O., S. 134) an, dak auch
eine zufdllige Gemeinschaft, die sich auf die Initiative eines Verruters
hin bildet, den Tatbestand des Boykotts erfillen kann. Demnach kénnen
wir wohl nicht nur dann von einer Aufforderung zum Boykott eines Fil-
mes sprechen, wenn sich diese an die Mitglieder von bestimmten Ver-
einen oder anderen Organisationen richtet, sondern auch in den Faéllen,
in denen sich ein solcher Aufruf einfach an die Leser einer Zeitung oder
allgemein an die Anhanger einer bestimmten Weltanschauung wendet.
Schlieflich sei noch beigeflgt, dafy der von uns zu betrachtende Boykott
eines Lichtspieltheaters zur Unterart des Unterwerfungsboykotts gehort;
denn die Boykottierenden wollen den fraglichen Kinoinhaber veranlas-
sen, sich ihrem Wunsche, daly der betrefiende Film nicht mehr autge-
fihrt werde, zu unterwerfen.

Die Zulassigkeit des Boykotts mit wirtschaftlichem Zweck

In bezug auf die Zulassigkeit des Boykotts (wiederum desjenigen mit
wirtschaftlicher Zweckrichtung) hélt sich das Bundesgericht an folgende
Regel: Der Boykott, ein an sich erlaubtes Kampfmittel im Wirtschafts-
leben, ist unzulassig, wenn der mit ihm veriolgte Zweck oder die ange-
wendeten Mittel rechtswidrig sind oder gegen die guten Sitten (im juri-
stischen Sinne des Wortes) verstofen, oder wenn zwischen dem vom
Urheber des Boykotts angestrebten Vorteil und dem Schaden, den der
Boykottierte erleidet, ein offenbares Mifverhélinis besteht (vgl. BGE
1956 11 299, 1955 11 124 {f., 1950 i 287, 1947 1l 76 und 1943 |l 82). Diese
letzte Beschrénkuna des Rechts zur Ergreifung eines Boykotts wird vom
Bundesgericht damit begriindet, dafy ein derart unverhalinismafig schar-
tes Vorgehen gegen einen Pariner im Wirtschaftsleben als sittenwidrig
erscheine und das von Art. 28 ZGB und Art. 49 OR geschutzte Person-
lichkeitsrecht des Betroffenen verletze. Dazu ist noch kurz zu bemerken,
dafy in der Rechissprache als «sittenwidrig», «unsittlich» oder «gegen die
guten Sitten verstoffend» ein Vorgehen bezeichnet wird, das zwar nicht
ohne weiteres als rechtswidrig erscheint, aber trotzdem Grundprinzipien
der rechtlichen oder moralischen Ordnung verletzt.

Innerhalb dieser Grenzen ist der Boykott somit nach geliendem Recht
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und gemafy der Praxis des Bundesgerichts zulassig, da gemafy Art. 41 OR
eine aufervertragliche Schadigung nur dann eine Haftung begriindet,
wenn sie auf widerrechtliche oder unsittliche Weise erfolgt ist. Ebenso
gewahren auch die Bestimmungen von Art. 28 ZGB und Art. 49 OR nur
einen Schutz gegen widerrechtliche oder sittenwidrige Eingritfe in die
Rechte der Personlichkeit und damit nur gegen den unzulassigen Boykott
(vgl. BGE 1954 Il 26 ff., besonders S. 38; in diesem Entscheid erklarte das
Bundesgericht, ein Filmkritiker konne nicht, gestitzt aut Art. 28 ZGB, den
Zutritt zu einem Lichtspieltheater verlangen, weil die Weigerung des
Kinobesitzers, ihn zu den Vorstellungen in seinem Theater zuzulassen,
nicht rechtswidrig sei).

Trotzdem ist der Boykott ein Mittel des wirtschaftlichen Kampfes, das
so sehr mit den Erscheinungen von Macht und Zwang verkniptt ist, dafy
es ideologisch in einer freiheitlichen Wirtschattsordnung wie der unsrigen
(das folgt aus Art. 31 Abs. 1 BV und Art. 19 Abs. 1 OR) ein Fremdkorper
darstellt. Daher ist es auch moglich, daf das Bundesgericht seine bis-
herige verhaltnismahig grofzligige Haltung in dieser Frage &ndert, oder
sogar, daf der Bundesgesetzgeber aut Grund seiner Zustandigkeit zum
Erla von Vorschriften gegen volkswirtschaftlich und sozial schadliche
Auswirkungen von Kartellen und &ahnlichen Organisationen (Art. 31 bis
Abs. 3 lit. d BV) auch lGber den Boykott gewisse eigene Bestimmungen
aufstellt (vgl. auch Deschenaux, a. O.,S.171).

li. Teil folgt
Edwin Hauser, jur., Zirich

Cecil Blount de Mille, der Regisseur des Kolossalen

Nachstehende Betrachtung Karl Vincent's Uber das Werk des kiirzlich
verstorbenen Regisseurs entnehmen wir unserer reichhaltig redigierten
italienischen Schwesterzeitschrift «Rivista del Cinematografo». Die Uber-
setzung wurde von uns besorgt. D.R.

Noch voll von Tatkraft und mitten aus
reicher Tatigkeit heraus — was bei sei-
nem hohen Alter erstaunt — ist Cecil B.
de Mille aus dem Leben und aus der
Welt des Films geschieden. Geboren am
12. August 1881 in Ashfield (Massachu-
setts), gestorben am 21. Januar dieses
Jahres in Hollywood, erreichte er ein
Alter von 78 lJahren.

Waéhrend seines ausgedehnten Europa-
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aufenthaltes vom letzten Jahr mukte allen,
die ihm begegneten, seine Vitalitat und
Geistesfrische auffallen. So wunderte sich
denn niemand, als vor einigen Monaten
bekannt wurde, er bereite mit gewohnter
Grundlichkeiten einen neuen Film vor.
Es ware sein 75. geworden!

Seit fast einem halben Jahrhundert figu-
tierte C. B. de Mille in der Reihe der be-
rihmtesten Produzenten und Regisseure



	Ist es zulässig, aus weltanschaulichen Gründen zum Boykott eines Filmes aufzurufen? : I. Teil

